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SACHSEN-ANHALT

LANDESJOURNAL
DER LANDESbEziRk SAgT: DANkE UvE !!!

Fast zehn Jahre war Uwe Petermann unser Landesvorsitzender. Foto: Jens Hüttich

Na ja, vielleicht nicht komplett. 
Aber nach 14.614 Tagen im Polizei-
dienst werde ich Ende August in den 
Ruhestand versetzt.

Als Landesvorsitzender habe ich seit 
dem 22. 10. 2009 die Geschicke der 
GdP Sachsen-Anhalt gelenkt, zumin-
dest es versucht. Ob mir das gut oder 
weniger gut gelungen ist, mag jeder für 
sich selbst entscheiden.

Da ich der Meinung bin, ein Landes-
vorsitzender muss fest mit allen Kolle-
gInnen im Dienst, auch durch seine Tä-
tigkeit im Personalrat verbunden sein, 
habe ich meine Funktion zum Ende 
August niedergelegt und die Aufgaben 
an die Mitglieder des Geschäftsführen-
den Landesvorstandes (GLBV) überge-
ben. Demnächst  sollte ein neuer Lan-
desvorsitzender gewählt werden. Die 
Planungen dazu laufen bereits.

Was bleibt?

Als erstes ein großer Dank, an meine 
Ehefrau und meine Familie, die mich in 
dieser Zeit kräftig unterstützt haben 
und mir oft auch den Rücken gestärkt 
und vor allem freigehalten haben. Der 
Dank geht natürlich an das Kollektiv 
der Geschäftsstelle und des GLBV. Mit 
diesem Team lässt es sich gut arbeiten 
und streiten, aber immer in die richtige 
Richtung.

Was bleibt außerdem? 

Es bleibt eine starke Gewerkschaft, 
die auch in Zeiten des Personalabbaus 
ihre Mitgliederzahl gehalten und in 
den letzten drei Jahren sogar deutlich 
erhöht hat. Es bleibt die GdP als aner-
kannter Gesprächspartner der Politik, 
der Landesregierung und der Medien. 

Es bleibt auch die Einführung der 
Rüstzeiten oder die 100% Anerken-
nung der Dienstzeit bei Einsätzen au-
ßerhalb des Landes. Dies ist durch die 
GdP erreicht worden. Ebenfalls wird im 
Versorgungsrecht die diskriminierende 
Verknüpfung bei der Zahlung von Ren-
te und Versorgung für einige KollegIn-
nen zum 1. 1. 2019 beseitigt. Das be-

deutet für die Betroffenen endlich eine 
„normale“ Versorgung.

Auch die Anerkennung des Verpfle-
gungsgeldes auf den Rentenanspruch 
ist nun endlich anerkannt worden. Er-
reicht wurde dies, weil die GdP den 
Druck auf die Landesregierung über 
viele Jahre aufrechterhalten hat. Für 
mich persönlich bleibt, immer wenn ich 
einen „bunten“ Streifenwagen sehe, 
dass Gefühl dazu beigetragen zu ha-
ben, dass die Landespolizei im „Mag-
deburger Design“ fährt. Das ist einma-
lig in Deutschland. 

Eine große Aufgabe, die mich fast 
über die gesamte Amtszeit als Landes-
vorsitzender beschäftigt hat, war die 
Lösung der Ansprüche aufgrund der 
altersdiskriminierenden Besoldung. 
Als ich Ende Dezember den Antrag für 

ich sach dann ma Tschüss …
alle betroffenen KollegInnen bei der 
Bezügestelle gestellt habe, ahnte wohl 
keiner, welche Folgen damit verbun-
den sein würden. Die erste Aufgabe 
war es, die Ansprüche aller betreffen-
den KollegInnen zu sichern. Dazu wa-
ren einige Gespräche und Schriftwech-
sel mit den Verantwortlichen im 
Finanzministerium notwendig. Als 
nächstes mussten von den KollegInnen 
Vollmachten eingeholt, registriert und 
an die Bezügestelle gesendet werden. 
Eine riesige Arbeit, die durch das Kol-
lektiv der Geschäftsstelle und des 
GLBV geleistet wurde. Der Versuch 
des MF, die Zahlungen zu minimieren, 
in dem nur ein Teil der Entschädi-
gungssumme anerkannt wurde, muss-

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

im Namen aller gdP-Mitglieder bedankt sich der Landesvorstand bei 
Uwe Petermann. Er hat unseren Landesbezirk durch schwierigen zeiten 
geführt, die durch einen irrsinnigen Personalabbau und die Umstruktu-

rierungen geprägt waren. Mit seiner ehrlichen Art ist es ihm immer 
gelungen unsere interessen zu vertreten und dafür auch zu streiten. 
Dabei ist er in der Sache immer fair und als Mensch immer Mensch 

geblieben.

DANkE
der Landesvorstand der gdP Sachsen-Anhalt

te mit dem Gang vor das Verwaltungs-
gericht begegnet werden. Mit über 600 
Verfahren vor den Gerichten haben wir 
gemeinsam mit der DGB-Rechtsschutz 
GmbH unser Recht erstritten und den 
Weg für die Zahlung der Entschädi-
gungssumme für alle Betreffenden frei- 
gemacht.

Das wollte ich schon immer loswer-
den, mich stimmt, neben diesem Erfolg, 
in diesem Zusammenhang das Verhal-
ten einiger KollegInnen sehr wütend. 
Die persönlichen Attacken einiger 
„Besserwisser“ und auch die Kündi-
gungen der Mitgliedschaft nach Erhalt 
der Entschädigungssumme haben 
mich tief getroffen. Aber dennoch, je-
der Anruf und jedes Schreiben mit 
Worten des Dankes, war Entschädi-
gung für diese Mühe. 

Was bleibt ungelöst?

Immer noch gibt es kein echtes 
Personalentwicklungskonzept. Seit 
vielen Jahren fordert die GdP ein sol-

ches Konzept, um hierin alle Maßnah-
men zusammenzufassen, die die per-
sönliche und berufliche Qualifikation 
der Beschäftigten zum Ziel haben 
und die Beschäftigten zu befähigen, 
die vielschichtigen Aufgaben inner-
halb der Landespolizei effizient und 
eigenverantwortlich zu erfüllen. Da-
bei sollten dienstliche Belange und 
individuelle Neigungen im Interesse 
erfolgreicher Personalentwicklung 
aufeinander abgestimmt werden. An-
fang 2010 hatten wir schon eine Ver-
sion mit dem MI erstellt. Durch die 
Änderungen im Beamtenrecht und 
die Übernahme des MI durch die 
CDU und Minister Stahlknecht brach 
zu diesem Punkt der Dialog ab. Ich 
habe die Hoffnung, dass im neu ge-
schaffenen „Zukunftsreferat“ der Po-
lizei endlich die Weichen für ein ech-
tes Personalentwicklungskonzept 
gestellt werden.

Das Wort „Beförderungsstau“ 
taugt wohl zum Unwort des Jahr-
zehnts und nicht nur des Jahres. 

Trotz viel mündiger Versprechen, 
dies zu lösen, treten wir hier mal 
mehr und mal weniger, aber immer 
auf der gleichen Stelle. Mit den er-
höhten Einstellungszahlen wird die-
ses Problem, wenn nicht bis dahin 
gelöst, noch größer als es derzeit ist. 
Das bedeutet, eine Lösung des Prob-
lems „Beförderungsstau“ muss bis 
2021 erfolgt sein.

Es gäbe sicher noch viel mehr zu sa-
gen, aber wer will schon mehr als zwei 
Seiten lesen.

Ich wünsche den KollegInnen, die 
zukünftig die Geschicke der Gewerk-
schaft der Polizei in Sachsen-Anhalt 
lenken werden, die notwendige Kraft, 
ein gutes Gespür für die Lösung der 
notwendigen Aufgaben und das Er-
kennen von Problemen, um diese zur 
Aufgabe zu machen.

Allen KollegInnen wünsche ich alles 
Gute, vor allem Gesundheit und sage 
noch einmal Tschüss.

Uwe Petermann
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180901
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AkTUELLE RECHTSPRECHUNg

Auch wenn Polizisten nicht streiken dürfen, die versammlungsfreiheit bleibt davon unberührt. Foto: Jens Hüttich

Wie viele von euch bereits 
mitbekommen haben, hat das 
bundesverfassungsgericht mit Urteil 
vom 12. 6. 2018 (-2 bvR 1738/12, 2 
bvR 1395/13, 2 bvR 1068/14, 
2 bvR 646/15) beamten das 
Streiken weiterhin verboten. 
interessant sind die gründe, welche 
im Urteil detailliert aufgeführt sind.

Der Hauptgrund
Die Zuerkennung eines Streik-

rechts für Beamte würde das System 
des deutschen Beamtenrechts im 
Grundsatz verändern und damit kom-
plett infrage stellen. Es gilt, dass das 
Streikverbot für Beamtinnen und Be-
amte als eigenständiger hergebrach-
ter Grundsatz des Berufsbeamten-
tums vom Gesetzgeber zu beachten 
ist.

Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass dies auch mit dem Grund-
satz der Völkerrechtsfreundlichkeit 
des Grundgesetzes im Einklang steht 
und es ist insbesondere mit den Ge-
währleistungen der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verein-
bar.

Für Beamte gilt insbesondere, dass 
ein Beamter nicht ohne Genehmi-
gung dem Dienst fernbleiben darf. 
Dies hat disziplinarische Folgen.

Treuepflicht und Alimentation
Die hierdurch gegebene Beein-

trächtigung der Koalitionsfreiheit ist 
durch hinreichend gewichtige, ver-
fassungsrechtlich geschützte Belange 

gerechtfertigt. Das Streikverbot für 
Beamte stellt einen eigenständigen 
hergebrachten Grundsatz des Berufs-
beamtentums im Sinne des Art. 33 
Abs. 5 GG dar. Es erfüllt die für 
eine Qualifikation als hergebrachter 
Grundsatz notwendige Vorausset-
zung der Traditionalität, da es auf 
eine jedenfalls in der Staatspraxis der 
Weimarer Republik begründete Tra-
ditionslinie zurückgeht, und diejeni-
ge der Substanzialität, da es eine 
enge inhaltliche Verknüpfung mit 
den verfassungsrechtlichen Funda-
menten des Berufsbeamtentums in 
Deutschland, namentlich der beam-
tenrechtlichen Treuepflicht sowie 
dem Alimentationsprinzip, aufweist.

Ein Streikrecht für Beamte würde 
die Prinzipien der Alimentation, 
Treuepflicht, lebenszeitiger Anstel-
lung sowie Regelung von Rechten 
und Pflichten von Beamten aushe-
beln.

Koalitionsfreiheit und  
Beteiligungsrechte

Das Gericht führt weiterhin aus, 
dass das Streikverbot als Eingriff in 
Art. 9 Abs. 3 GG Beamtinnen und Be-
amte nicht unzumutbar schwer trifft. 
Ein Streikverbot führt nicht zu einem 
vollständigen Zurücktreten der Koali-
tionsfreiheit und beraubt sie nicht 
gänzlich ihrer Wirksamkeit. Auch hat 
der Gesetzgeber Regelungen ge-
schaffen, die zu einer Kompensation 
der Beschränkung von Art. 9 Abs. 3 
GG bei Beamtinnen und Beamten 
beitragen sollen, namentlich Beteili-
gungsrechte der Spitzenorganisatio-

nen der Gewerkschaften bei der Vor-
bereitung gesetzlicher Regelungen 
der beamtenrechtlichen Verhältnisse.

Die GdP setzt sich aus diesem 
Grund für verbesserte Beteiligungs-
rechte, die der gewerkschaftlichen 
Forderung „Verhandeln statt Verord-
nen!“ wirklich entsprechen, ein. Die 
Realität sieht oft anders aus, wenn 
dienst- oder besoldungsrechtliche 
Veränderungen ohne verbindliche 
Beteiligungsverfahren vom Gesetz- 
und Verordnungsgeber einseitig ge-
regelt werden. Das muss ein Ende 
haben, insofern werden „zwingend 
einzuhaltende Verfahrensvorschrif-
ten, einschließlich frühzeitiger Ver-
handlungen mit den Spitzenorganisa-
tionen mit dem Ziel einer für alle 
Seiten sachgerechten und verbindli-
chen Einigung“ eingefordert.

Fazit – alles bleibt wie es ist, 
oder?

Nur mit einer starken Gewerk-
schaft werden wir unsere Beteili-
gungsrechte im Gesetzgebungsver-
fahren durchsetzen und so die 
Interessen unserer Mitglieder wahr-
nehmen können. 

Ich bin gespannt, wie viele Jahr-
zehnte das bewährte Beamtenrecht 
die rasanten Veränderungen in der 
Welt übersteht. Wir treten weiter da-
für ein, dass Polizeibeamte und Poli-
zeibeamtinnen Beamte auf Lebens-
zeit werden und es keine 
„amerikanischen“ Verhältnisse gibt.

Ingo Neubert, Landesschriftführer
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180902

Streiken für beamte bleibt verboten
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ÄNDERUNg DER ARbEiTSzEiTvERORDNUNg (ARbzvO)

Die gdP hat Anfang August zu vor- 
schlägen zur Änderung der Arbeits-
zeitverordnung Stellung bezogen und 
weitere vorschläge eingebracht. 

Ziel der beabsichtigten Änderung 
der Arbeitszeitverordnung ist zum ei-
nen die einheitliche Begriffsbestim-
mung und zum anderen die Umset-
zung der Richtlinien des europäischen 
Parlamentes zu Ruhezeiten sowie Re-
gelungen zu Dienstreisen. 

Nach Auffassung der GdP sollte dies 
zum Anlass genommen werden, die 
(allgemeine) Arbeitszeitverordnung 
(ArbZVO) und die Verordnung über 
die Arbeitszeit des Polizeivollzuges 
(ArbZVO Pol) zu einer einheitlichen 
Arbeitszeitverordnung für Beamtinnen 
und Beamte zu verschmelzen. Damit 
wäre für die Zukunft Rechnung getra-
gen, dass die Regelungen zur Arbeits-
zeit, inklusive der Begriffsbestimmun-
gen einheitlich für alle Beamtinnen 
und Beamten, mindestens im Polizei-
bereich gestaltet sind.

Die GdP begrüßt die Einführung ei-
nes § 1a „Begriffsbestimmungen“. Das 
müsste allerdings auch einschließen, 
dass Bezeichnungen wie „gewisse 
Grenzen“ definiert werden. Der Ar-
beitszeitrahmen sollte von 6 Uhr bis 
20 Uhr festgesetzt werden und nur in 
begründeten Ausnahmefällen davon 
abgewichen werden. Damit wären un-
terschiedliche Auslegungen ausge-
schlossen.

Ebenfalls sollten Begriffe wie Mehr-
arbeit, Mehr- und Minderdienstzeit so-

wie Nachtzeitraum und Nachtdienst 
 im § 1a in der Begriffsbestimmung ih-
ren Niederschlag finden, da sie in wei-
teren Verordnungen verwendet wer-
den. Diese Begrifflichkeiten sollten 
zugleich vereinfacht werden, um un-
terschiedliche Auslegungen in einzel-
nen Behörden und Einrichtungen zu 
verhindern.

Die Hinzufügung des § 4 Abs. 4, wo-
nach der beantragte Gleittag auch 
dann verfällt, wenn die Beamtin oder 
der Beamte an diesem Tag erkrankt, ist 
aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei 
nicht zu vertreten. Dies stellt eine nicht 
begründete Benachteiligung von Er-
krankten dar.

Gleiches gilt im Übrigen auch für die 
Inanspruchnahme einer Arbeitszeitver-
kürzung durch einen freien Tag (AZV) 
im § 6. Auch hier sollte explizit bei 
Krankheit der beanspruchte Tag nicht 
dem Verfall unterliegen, sondern 
gleichwohl an einem anderen Tag des 
Kalenderjahres nachgeholt werden 
können. 

Zur Änderung des § 5 der ArbZVO 
LSA hält die GdP es für notwendig, die 
Mindestruhezeit pro Siebentageszeit-
raum erst nach der Einhaltung der elf 
Stunden täglicher Ruhezeit beginnen 
zu lassen. Denn nur diese Regelung 
entspräche dem Art. 5 der Richtlinie 
2003/88/EG. Um eine effektive Erho-
lung zu gewährleisten, müssen Frei-
zeitblöcke möglichst lang sein. Dies 
sollte besonders für die Beamtinnen 
und Beamten berücksichtigt werden, 
die den Dienst zu wechselnden Zeiten 
ausüben.

Für diese Beamtinnen und Beamten 
könnte auch die Regelung eingeführt 
werden, dass die wöchentliche Ruhe-
zeit im Anschluss an einen Nachtdienst 
erst um 0 Uhr des Folgetages beginnt.

Aus Fürsorgegründen, gesundheitli-
chen Aspekten, zur Erhöhung der Mo-
tivation und Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes, besonders im 
Polizeibereich, schlagen wir vor, die 
Berechnung der Rufbereitschaft im § 7 
auf ein Viertel der über zehn Stunden 
hinausgehenden Zeit als Freizeitaus-
gleich zu bewilligen und zu vollziehen.

Stringent sollte hingegen die Be-
rechnung des ein Achtel bereits ab der 
ersten Stunde der Rufbereitschaft erfol-
gen. Zeiten einer tatsächlichen Heran-
ziehung zur Dienstleistung beginnen 
mit Benachrichtigung des Versetzens 
in den aktiven Dienst und enden mit 

erneutem Wiedereintritt in die Rufbe-
reitschaft.

Dienstreisen gemäß § 8 sind außer-
halb des Dienst- oder Wohnortes gleich 
der Dienstreisen am Dienst- und Wohn-
ort zu behandeln. Alle Reisezeiten sind 
in vollem Umfang als Arbeitszeit anzu-
erkennen. Die diskriminierungsfreie 
Regelung im § 8, hier für Teilzeitbe-
schäftigte bei Durchführung einer 
Dienstreise, begrüßen wir ausdrücklich.

Um gesundheitlichen Nachteilen 
Rechnung zu tragen, vertreten wir die 
Auffassung, dass Dienste zu Nacht-
stunden eine höhere Anrechnung be-
dürfen. 

In Anbetracht der Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit, der Belastung durch 
Schichtdienst und Dienst zu ständig 
wechselnden Zeiten, eingeschlossen 
der Dienste zu Nachtstunden, und zur 
Erhaltung der Gesundheit und Dienst-
fähigkeit, schlägt die GdP vor, die Wo-
chenarbeitszeit für die betreffenden 
Beamtinnen und Beamten um zwei 
Stunden zu senken.

Ebenso schlagen wir vor, dass die 
Wahrnahmen dringender Arztbesuche 
unter der Anrechnung auf die tägliche 
Arbeitszeit in der Arbeitszeitverord-
nung zwingend verankert werden 
müssen.

Die GdP lehnt die weitere Ausdeh-
nung der Arbeitszeit in Form von 
Mehrdienst und Überstunden ab, ist 
sich jedoch bewusst, dass es bei den 
zurzeit knappen Personalressourcen 
nicht zu vermeiden ist. Hierzu sollte die 
Arbeitszeitverordnung klare Grenzen 
zum Aufbau von Mehrdienst und Über-
stunden setzen.

Vorstellen können wir uns in diesem 
Zusammenhang auch die Einführung 
einer Experimentierklausel, analog des 
§ 17 der Verordnung über die Arbeits-
zeit des Polizeivollzugsdienstes 
(ArbZVO Pol), zur Erprobung von 
Langzeitarbeitskonten. Insbesondere 
in Hinblick auf die Pflege von nahen 
Angehörigen wäre diese Form der An-
sparung in Langzeitarbeitskonten un-
ter o. a. noch zu definierenden Grenzen 
als sinnvoll anzusehen. 

Abschließend gibt die zu bedenken, 
dass mit der Änderung der Arbeitszeit-
verordnung auch andere Verordnun-
gen und Erlasse, mit denen dann in § 
1a ArbZVO verwendeten Begriffen 
ausgestattet werden.

Der Landesvorstand
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180903

Die Chance für klare Regeln muss genutzt werden
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NEUE WAHLPFLiCHTSUbMODULE iM bACHELORSTUDiENgANg DER FH POL

Haben wir jetzt die Y-Ausbildung?
Nach eine kurzen Faktencheck 

können wir die Frage in der Über-
schrift mit einem einfachen NEiN 
beantworten.

Der Bund Deutscher Kriminalbe-
amter (BDK), Landesverband Sach-
sen-Anhalt veröffentlichte in seinem 
Online Artikel vom 13.09.2016 die 
„Finalisierung“ des gemeinsamen 
Projektes von Innenminister Holger 
Stahlknecht, dem BDK-Bundesvorsit-
zenden Andre Schulz und dem dama-
ligen BDK-Landesvorsitzenden Han-
no Schulz, Zitat: „…Die spezialisierte 
Ausbildung, die sogenannte Y-Aus-
bildung, für die Polizei in Sachsen-
Anhalt. Damit ist es Interessierten 
erstmals seit der Wiedervereinigung 
wieder möglich, ein Studium zum Kri-
minalkommissar/zur Kriminalkom-
missarin zu absolvieren…“.

Wie dem aufmerksamen Leser der 
nachfolgenden Fakten sofort auffallen 
muss, beabsichtigt das Innenministeri-
um keine Einführung der Y-Ausbil-
dung, schon gar nicht die Installation 
eines Studiums zum Kriminalkommis-
sar/ zur Kriminalkommissarin. Viel-
mehr bieten sie per Erlass den Studie-
renden die Möglichkeit an, zwei 
Wahlpflichtsubmodule (untergeglie-
derte Lern- und Prüfungsinhalte zur 
Schwerpunktsetzungen im Sinne der 
spezialisierten Ausrichtung: Schutzpo-
lizei, Kriminalpolizei) zu belegen; nicht 
mehr und auch nicht weniger. Denn 
das Studium befähigt auch künftig zur 
Erfüllung aller Aufgaben in der Lauf-
bahn des Polizeivollzugsdienstes, Lauf-
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt.

Das als herausragendes Ergebnis 
eines Gesprächs zwischen dem In-
nenminister Holger Stahlknecht und 
dem BDK proklamierte Projekt darf 
zu Recht als gescheitert betrachtet 
werden, da es in seiner Umsetzung 
durch den aktuellen Erlass ad absur-
dum geführt wurde.

Das dürfte insbesondere jene neu-
en Kollegen verärgern, welche jüngst 
an der Fachhochschule der Polizei 
Sachsen-Anhalt ihr Bachelor-Studium 
aufnahmen und die in den ersten Ta-
gen ihres Studiums bei Werbeaktio-
nen der Berufsvertretungen unter 
Hindeuten auf die Möglichkeit eines 
„Studiengang Kriminalpolizei“ für 
eine Mitgliedschaft bei der kriminal-
polizeilichen Berufsvertretung ge-
worben wurden.

Der Innenminister konnte oder 
wollte ganz offenkundig die Y-Aus-
bildung in der Fachhochschule der 
Polizei Sachsen-Anhalt nicht umset-
zen, das allerdings offenbarte sich für 
alle Interessierten schon seit Mona-
ten, sicherlich sehr zum Leidwesen 
der seit vielen Jahren hierfür werben-
den und in den letzten Jahren nicht 
ganz unberechtigt hoffnungsvoll und 
erwartungsfroh gestimmten Berufs-
vertretung, dem BDK LV LSA.

Es ist aus Sicht der GdP-Bezirks-
gruppe Sachsen-Anhalt Süd unab-
dingbar die Berufsanfänger mit Ehr-
lichkeit und gebotener Sachlichkeit 
über die Möglichkeiten und Grenzen 
beruflicher Entwicklung in der Polizei 
zu informieren.

Rolf Gumpert, Vorsitzender GdP-Be-
zirksgruppe Süd

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180904

Fakten

Mit dem Erlass des MI vom 
22.5.2018, Az. 25.3-1241/100 wird der 
neue Modulkatalog für den Bachelor-
studiengang zum 01. September 2018 
in Kraft gesetzt. 

Dieser „wurde unter Berücksichti-
gung der Schwerpunkte, die die Lan-
despolizei Sachsen-Anhalt setzt, und 
den besonderen örtlichen und perso-
nellen Gegebenheiten in den Ausbil-
dungsbehörden entsprechend neu 
erarbeitet.“ 

Der bestehende Bachelorstudien-
gang wurde dahingehend modifiziert, 
dass den Studierenden die Möglich-
keit gegeben wird, Wahlpflichtsub-
module zu belegen, die den inhaltli-
chen Schwerpunktsetzungen im 
Sinne der spezialisierten Ausrichtung 
auf die Schutzpolizei beziehungswei-
se auf die Kriminalpolizei dienen. 

Das Wichtigste 
„Mit der Einführung des neuen Ba-

chelorstudienganges ist keine eigen-
ständige Laufbahnbefähigung für die 
Kriminalpolizei verbunden. Das Stu-
dium an der Fachhochschule befähigt 
auch künftig zur Erfüllung aller Auf-
gaben in der Laufbahn des Polizei-
vollzugsdienstes, Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt. Entsprechend 
begründet die Teilnahme an den kri-
minalpolizeilichen Modulen ebenso 
wenig einen Anspruch auf die Wahr-
nahme von Dienstposten im Bereich 
der Kriminalpolizei wie sie die ande-
ren Studierenden daran hindert, Auf-
gaben im Bereich der Kriminalpolizei 
übertragen zu bekommen. Damit soll 
die Disponibilität des Personals ge-
wahrt bleiben.“ 

Fazit: 
Die Erstverwendung nach dem 

Studium richtet sich nach dem Bedarf 
in den Behörden und Einrichtungen 
des Landes.

Meinungsbild
Mich freut es ehrlich gesagt, da ich 

der Meinung bin, dass JEDE/R mal 
auf der Straße gewesen sein sollte, 
damit Schutz- und K Hand in Hand 
arbeiten können und das jeweilige 
Arbeiten überhaupt erst einmal ge-
genseitig verstehen. Außerdem sollte 
JEDEM Beamten unabhängig vom 
Alter etc. die Möglichkeit bleiben, ir-
gendwann eine entsprechende Spezi-
alisierung für/in der K zu erhalten.

Mit besten Grüßen franzi
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Aktuelle Probleme beim Digitalfunk in …
… Thüringen

Die sichere und verlässliche Kom-
munikation aller Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) ist eine wesentliche Vorausset-
zung zur Bewältigung von Einsatzla-
gen. Das digitale Kommunikationsnetz 
in Thüringen für Polizei, Rettungs-
dienste, Feuerwehren, Katastrophen-
schutz und Technisches Hilfswerk 
unterliegt der ständigen Verfügbar-
keitsprüfung. In einem modernen Thü-
ringen müssen die Kapazitäten der si-
cheren Sprach- und Datenübertragung 
den gegenwärtigen und zukünftigen 
Erfordernissen angepasst werden.  Die 
ständige, flächendeckende und ausrei-
chende Verfügbarkeit der Kommuni-
kation stellt für die Autorisierte Stelle 
Digitalfunk, mit Sitz im Thüringer Lan-
deskriminalamt, eine Herausforderung 
dar. Mit der Fertigstellung der Thürin-
ger Tunnelkette der Bundesautobah-
nen sowie der Betriebsaufnahme der 
ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke 
durch Thüringen änderten sich u. a. 
die Bedarfe an den Digitalfunk. Des 
Weiteren erfolgt gegenwärtig die Aus-
stattung der Rettungsdienste und Feu-
erwehren im Freistaat mit Endgeräten 
für den Digitalfunk. Die Nutzeranzahl 
wird sich von ca. 7000 Endgeräten auf 
ca. 35 000 im Jahr 2020/2021 erhöhen. 
Gleichzeitig werden die Leitstellen der 
Rettungsdienste mit den neuen Kom-
munikationsendgeräten ausgestattet 
und an das BOS-Netz angeschlossen. 
Der Netzbetrieb lässt sich nicht gegen 
alle Eventualitäten absichern. Eine 
Verfügbarkeit von mindestens 96 Pro-
zent wird sichergestellt. In der Konse-
quenz sind vorsorglich mögliche Aus-
fallszenarien zu kalkulieren, um 
Auswirkungen gering zu halten. Mit 
Blick in die Zukunft besteht für die Au-
torisierte Stelle Digitalfunk die Not-
wendigkeit, die Flächendeckung so-
wie die Netzkapazitäten kontinuierlich 
kritisch zu betrachten. Übungen der 
ICE-Tunneleinheiten der Rettungs-
dienste und Feuerwehren wurden 
ebenfalls betrachtet. Das BOS-Digital-
funknetz ist an das zukunftsorientierte 
Nutzerverhalten zeitnah anzupassen.

 OK

… Sachsen-Anhalt

Die BOS in Sachsen-Anhalt sind 
vollständig auf den Digitalfunk mig-
riert. Sie nutzen das neue FEM über-
wiegend zur Realisierung ihrer erfor-
derlichen Einsatzkommunikation im 
Sprechfunk. Aber der Digitalfunk bie-
tet bekanntlich weit mehr Dienste und 
Funktionalitäten. Damit diese Dienste 
auch IOP-konform, bundesweit ein-
heitlich und vollumfänglich funktionie-
ren, sind vor deren Einführung und 
technischen Umsetzung teils sehr um-
fängliche Befassungen nötig. In der Re-
gel beginnt dies mit Forderungen der 
Nutzer, welche durch die Gremien der 
Ländervertreter als Anforderungsbe-
schreibung der BDBOS angetragen 
werden.

Hier wird auf Grundlage der darauf-
hin zu erstellenden Realisierungsspezi-
fikation die technische Machbarkeit 
gegenüber der Systemtechniklieferan-
tin geprüft und nötigenfalls angepasst. 
Das Ergebnis mündet in Konzepten zur 
Diensteinführung und Handlungsan-
weisungen für Anwender und Nutzer. 
So stehen seit einigen Monaten die 
Dienste zum Sprachnotruf und Kurzda-
ten/Statusmeldung zur Verfügung. Für 
die eigentliche Nutzbarkeit müssen zu-
vor entsprechende Parametrierungen 
in den Funkgeräten vorgenommen 
werden. Andererseits müssen auch 
Leitstellen derart technisch ertüchtigt 
werden, dass eine Umsetzung der zen-
tralen Vorgaben gewährleistet ist.

Neben finanziellen Aufwänden, 
welche den Leitstellenbetreibern da-
mit entstehen, ist die inhomogene 
Leitstellenlandschaft, geprägt durch 
eine Vielzahl verschiedener Hersteller 
oft Ursache zäher und langwieriger 
Umsetzungszeiträume. Verständlich, 
dass wohlwollende Bereitschaft bei 
der Umsetzung der Diensteinführung 
dann erst noch wachsen muss. Und 
auch die Nutzer/-innen müssen ihren 
Beitrag leisten, indem sie durch fort-
währende Aus- und Fortbildung die 
von ihnen geforderten Befähigungen 
erlangen, um mit neuen Diensten die 
Nutzung des Digitalfunk BOS noch ef-
fektiver zu machen.

Dirk Aderhold

... Sachsen

Nach dem Netzaufbau wurde im 
August 2015 für das BOS-Digital-
funknetz in Sachsen der Wirkbetrieb 
erklärt. Das mit dem Versorgungs-
grad GAN 0/1 errichtete Funknetz 
hat dieser Ausbaustufe geschuldete 
kleinere Lücken. Dadurch können im 
täglichen Dienst und bei BAO Kom-
munikationsprobleme auftreten. Die 
planmäßige Netzversorgung in Ge-
bäuden war bundesweit nicht Be-
standteil des Netzaufbaus. Durch den 
gewählten Netzversorgungsgrad 
können im laufenden Betrieb zusätz-
lich am Körper getragene Ausrüstun-
gen, eine abgewandte Position der 
Funkgeräte zur Basisstation und be-
wegliche Objekte im unmittelbaren 
Umfeld die Funkverbindung beein-
trächtigen. Eine Erhöhung des Ver-
sorgungsgrades, mit der die taktische 
Nutzung des Digitalfunks verbessert 
werden könnte, ist aus finanziellen 
Gründen nur für einzelne Großstädte 
vorgesehen. Für planbare größere 
Einsatzmaßnahmen können Versor-
gungslücken temporär durch Maß-
nahmen der AS geschlossen werden.

Seit der Betriebsphase wird unter 
Federführung der AS Sachsen an der 
Beseitigung von Versorgungslücken 
und der Verbesserung der Versor-
gungsqualität gearbeitet. Dabei wer-
den jetzt auch für einzelne Gebäude, 
derzeit nur aus Brandschutzanforde-
rungen, Objektversorgungsanlagen 
errichtet. Für die Netzänderungsmaß-
nahmen werden Nutzermeldungen 
und eigene Erkenntnisse ausgewer-
tet. Feinjustierungsmaßnahmen zur 
Erreichung des Mindestversorgungs-
grades erfolgen fortlaufend aus Kapa-
zitätsgründen abschnittsweise. Erste 
Feinjustierungen wurden im Netzab-
schnitt 12 und 13 wirksam umgesetzt. 
Die Prozesse mit vielen Beteiligten 
sind sehr abstimmungsintensiv. Bei 
jeder Maßnahme müssen umfangrei-
che Messungen durchgeführt und 
eine Bestätigung durch die BDBOS 
eingeholt werden. Schwierig gestal-
tet sich auch die Akquise von Flächen 
zur Errichtung von Basisstationen.

Gunnar Petsch
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AUS DER REDAkTiON

Am 1. 8. 2018 wurde 
dieser Artikel sowohl 
auf der Web- als auch 
auf der Facebookseite 
der DPolg veröffent-
licht.
Quelle: www.dpolg.de

Der bundesjugendleiter der DPolg, 
Michael Haug, bezieht zum Artikel zur 
kennzeichnungspflicht in der letzten 
Ausgabe unseres Landesjournals 
Stellung.

Ich halte ihm zugute, dass er bei der 
Suche nach Informationen die „Deut-
sche Polizei“ liest. Dass er dann aber 
zum Populismus greift, den Sinn des 
Artikels komplett verdreht und den 
jahrelangen Kampf, den wir geführt 
haben, in den Schmutz zieht, macht 
mich wütend. Die Formulierungen und 
die gesamte Rhetorik werde ich nicht 
mit einem Kommentar würdigen.

Deshalb habe ich nach Rücksprache 
mit dem Landesvorstand eine Gegen-

darstellung auf unser Facebookseite 
und dann auch auf unserer Internet-
seite gepostet.

Um es auch hier noch einmal klar zu 
sagen: Wir sind gegen die Kennzeich-
nungspflicht! Sie stellt ein Misstrauen 
gegen jeden Polizisten dar und ist und 
bleibt ein Generalverdacht gegen je-
den von uns.

Es bleibt festzustellen, das es sich 
immer lohnt seine Informationen zu 
hinterfragen und sie im Kontext des 
Themas zu sehen.

Hört nicht auf jede Propaganda. 
Macht euch selber ein Bild!

Jens Hüttich, Landesredakteur
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20180905

* Achtung, die Überschrift enthält 
Sarkasmus!

Die DPolg und die „blaue“* Wahrheit

Seniorengruppen der PD Ost
Bereich Sandersdorf
am 11. 9. 2018 ab 10.00 Uhr Bowling 

mit Versammlung und 25. 9. 2018 ab 
10.00 Uhr Bowling auf der Bundeske-
gelbahn in Sandersdorf.

Bereich Wittenberg
am 22. 10. 2018 um 15.45 Uhr Bow-

ling mit Partnern in der Lutherstraße 4 
in Wittenberg, Teilnehmermeldung bis 
zum 16. 10. 2018 an Eckhard Böttiger: 
01 75/5 47 86 08.

Bereich Wolfen
am 4. 9. 2018 und am 6. 11. 2018 um 

15.00 Uhr Versammlung in der Gast-
stätte „Am Rodelberg“ in Wolfen.

Seniorengruppen der PD Nord
Bereich Aschersleben/Staßfurt
am 11. 9. 2018 und 5. 11. 2018 um 

15.00 Uhr im Hotel „Stadt Aschersle-
ben“, Herrenbreite 17 in Aschersleben.

Bereich Bernburg
am 8. 11. 2018 um 14.00 Uhr Ver-

sammlung in „Lauf’s Restaurant“, Zep-

ziger Weg 3 in Bernburg.
Bereich PD Haus/PRev MD/WSP
am 18. 9. 2018 und 20. 11. 2018 um 

14.00 Uhr in der Vereinsgaststätte des 
SV Armania 53 in der Erich-Weinert- 
Straße 25 in 39104 Magdeburg (Stra-
ßenbahnlinie 2+8, bis Haltestelle 
„AMO/Steubenalle“).

Seniorengruppen der PD Süd
Seniorengruppe Saalekreis
am 19. 9. 2018 und am 21. 11. 2018 

um 10.00 Uhr Kegeln mit Partnern in 
der Ladenstraße in Schkopau, mit an-
schließendem Mittagessen. 

Seniorengruppe PD Haus/Revier
am 12. 9. 2018 und am 10. 10. 2018 

um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte 
„Zur Fähre“ der Volkssolidarität, Böll-
berger Weg 150 (Straßenbahnlinie 1 
und Buslinie 26, Haltestelle: Böllberger 
Weg).

Reviergruppe Hohenmölsen
am 20. 9. 2018, 15.00 Uhr, Treffen in 

der Grillhütte der Allwetterrodelbahn 

Weißenfels. Interessenten melden sich 
bitte bei Lutz Weber: 03 44 41/2 12 93 
oder 0 15 20/8 86 39 62.

Seniorengruppen der Fachhoch-
schule

am 14. 11. 2018 um 17.00 Uhr Senio-
rentreffen im Schnitzelhaus „Probst“ in 
Aschersleben.

Seniorengruppen des Landeskrimi-
nalamtes

am 26. 9. 2018 um 17.00 Uhr Wein-
probe mit Partnern im Weingut „Pieroth 
von der Nahe“ in Irxleben, Fasanen-
weg 13. Teilnehmer melden sich bitte 
unter Angabe der Personenzahl bis 
zum 10. 9. 2018 bei Carla Thielecke 
(c.thielecke@posteo.de, 03 92 09/4 32 54) 
oder Renate Meyer (meyermixer@ 
t-online.de, 03 92 04/6 24 57).

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/S-Termine

SENiORENTERMiNE

Einige Reaktionen von der Face-
bookseite der DPolG, auf der die Ar-
tikel auch gepostet wurde:

E. B.: Dass ihr diese, aus dem Zu-
sammenhang gerissene, Falschmel-
dung immer noch veröffentlicht, wo 
seit über zwölf Stunden eine Gegen-
darstellung existiert, die ganz klar 
die Ironie des Autors darstellt, 
spricht schon für sommerlochbe-
dingten Starrsinn.

A. G.: Wer Fakenews in dieser 
Form verbreitet und Stimmung 
macht, sollte sich nicht Gewerk-
schaft nennen dürfen. 

B. G.: Liebe DPolG, wer im Glas-
haus sitzt, sollte nicht mit Steinen 
schmeißen. Warum solch eine Veröf-
fentlichung als Fake? Habt ihr das 
wirklich nötig? 

A. H.: Man ist nur noch fassungs-
los, wie unsere Kollegen öffentlich 
denunziert werden!!! Man sollte sich 
hinter seine Polizei stellen und sie 
nicht durch Kennzeichnung zu Frei-
wild machen !!!

Quellen:
– Artikel der DPolG: https://www.
dpolg.de/aktuelles/news/sommerliche-
hitze-fu ehrt-zu-absurdem-gewerk-
schaftlichem-en gagement/
– Unsere Gegendarstellung: https://
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/DE_
Fehlin formation-durch-die-DPolG
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für die Ausgabe 10/2018 ist:
Freitag, der 31. August 2018,w
und für die Ausgabe 11/2018 ist es
Freitag, der 5. Oktober 2018.
Für Manuskripte, die unverlangt 

eingesandt werden, kann keine Ga-
rantie übernommen werden. Anony-
me Zuschriften werden nicht veröf-
fentlicht.

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/DP-LSA

REDAkTiONSSCHLUSS


